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Wahlordnung
für den Vorsitzenden der Centraldirection.

§ 1. Die Wahl des Vorsitzenden ist eine geheime durch 
geschlossene Stimmzettel. Wahlen durch Acclamation sind 
ausgeschlossen. Niemand kann zur Präsentation gelangen, 
der bei der Abstimmung nicht eine Stimmenzahl erlangt hat, 
die gleich der absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
oder grösser als dieselbe ist.

§ 2. Die Versammlung bestimmt zunächst, wie viele 
Candidaten sie präsentieren will.

§ 3. Jedes Mitglied schreibt auf seinen Zettel so viele 
Namen, als Candidaten präsentiert werden sollen. Niemand 
darf dabei denselben Namen mehr als einmal aufschreiben. 
Jedoch ist es jedem Mitglied unbenommen, ganz oder theil­
weise Wahlentnaltung zu üben, also einen weissen Zettel ein­
zureichen, oder auf seinen Zettel weniger Namen aufzu­
schreiben, als präsentiert werden sollen.

§ 4. Nach Einreichung sämmtlicher Zettel werden die­
selben von dem zeitigen Vorsitzenden geöffnet, die Namen 
verlesen und nach der auf jeden gefallenen Stimmenzahl 
geordnet.

§ 5. Haben mehr Candidaten, als nach dem Beschlusse 
der Versammlung präsentiert werden sollen, die absolute 
Mehrheit erlangt, so gelangen die Höchstbestimmten zur Prä­
sentation. Bei gleicher Stimmenzahl wird zu einer engeren 
Wahl geschritten. Ergiebt sich auch hier Stimmengleichheit, 
so entscheidet das Loos.

§ 6. Wird nicht für alle Stellen der zu präsentierenden 
Liste die absolute Mehrheit erreicht, so wird unter Aus­
scheidung des oder der bereits gewählten Candidaten das 
Wahlverfahren wiederholt.

§ 7. Sollte auch dann keine absolute Mehrheit für die 
noch zurückstehenden Candidaturen erreicht werden, so wird 
für jede derselben zu einer besonderen Wahl geschritten, 
wobei absolute Mehrheit oder eventuell engere Wahl zwischen 
den beiden Meistbestimmten entscheidet. Ergiebt sich bei 
der letzteren Stimmengleichheit, so entscheidet das Loos.

§ 8. Wird durch Stimmenthaltung die Erreichung einer 
absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder verhindert, so 
ist damit erklärt, dass die Versammlung nicht in der Lage ist, 
so viele Candidaten, wie vorher beschlossen, zu präsentieren.


